
Art.9 behandelt die entsprechende konklu
dente Einwilligung eines Staates (beispiels
weise, indem er sich aktiv in einem Gerichts
verfahren beteiligt). 
III. Staatenverantwortlichkeit: Im Mittelpunkt 
stand bei diesem Thema Teil II eines Vertrags
entwurfs, der sich mit Inhalt, Form und Aus
maß der Staatenverantwortlichkeit für völker
rechtswidrige Akte beschäftigt. Vor allem be
handelt wurden die Konsequenzen eines Völ
kerrechtsverstoßes : schadenausgleichende 
oder strafende Konsequenzen und das Ver
hältnis beider Formen zueinander. Teil I des 
Entwurfs wurde von der Kommission bereits 
1980 in erster Lesung verabschiedet. 

IV. Diplomatische Post und Gepäck: Zu der 
Frage, welchen Status diplomatische Post 
und nicht von einem diplomatischen Kurier 
begleitetes diplomatisches Gepäck haben 
sollen, lag der dritte Bericht zur Diskussion 
vor. Entschieden wurde nach längerer Debat
te, 14 von dem Berichterstatter vorgeschla

gene Artikelentwürfe dem Redaktionsaus
schuß zu überweisen. Sie behandeln den An
wendungsbereich der geplanten Konvention 
und geben eine Begriffsbestimmung. Im übri
gen werden folgende Prinzipien aufgestellt 
und geregelt: Freiheit der Nachrichtenüber
mittlung durch diplomatische Kanäle; die 
Pflicht, das Völkerrecht sowie das Recht des 
Empfänger- und des Transitstaates zu re
spektieren; Nichtdiskrimierung und Reziprozi
tät. Ein zweiter Teil beschäftigt sich mit dem 
Status des diplimatischen Kuriers, dem diplo
matischen Ad-hoc-Kurier sowie dem Flug
bzw. Schiffskapitän, der diplomatische Post 
transportiert. 
V. Ersatzpflicht für nichtrechtswidrige Ver
letzungen: Die Studie über internationale 
Schadensersatzpflicht für schädigende Hand
lungen, die keinen Völkerrechtsverstoß ent
halten, wurde 1978 in das Arbeitsprogramm 
der Kommission aufgenommen. Hierüber liegt 
der dritte Bericht vor, der allerdings noch 

nicht die Form von Artikelentwürfen ange
nommen hat. Es wird mit diesem Vorhaben 
auch keine Konvention angestrebt. Vielmehr 
soll die Arbeit der Kommission auf diesem 
Gebiet den Abschluß besonderer Abkommen 
anregen. Im Grunde genommen wird hier der 
Versuch unternommen, ein internationales 
Nachbarrecht zu entwickeln — eine Forde
rung, die seit längerem im internationalen Um
weltschutzrecht erhoben wird. 
VI. Arbeitsprogramm: Neu in das Arbeits
programm aufgenommen wurde der Komplex 
der nichtschiffahrtlichen Nutzung internatio
naler Wasserwege. Erneut befassen soll sich 
die Kommission mit dem von ihr bereits 1954 
vorgelegten >Entwurf für einen Kodex zur Er
fassung von Vergehen gegen den Frieden 
und die Sicherheit der Menschheit«. Wenn 
auch dem letzten Punkt eine gewisse Priorität 
zuerkannt wird, so entschied die Kommission 
doch, erst die laufenden Arbeiten abzuschlie
ßen. Rüdiger Wolfrum • 
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Seschellen 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Söldner
angriff auf die Seschellen. — Resolu
tion 507(1982) vom 28.Mai 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Berichts der vom Si

cherheitsrat gemäß Resolution 496(1981) 
(S/14905) eingesetzten Untersuchungs
kommission, 

— zutiefst besorgt über die Verletzung der 
territorialen Integrität, Unabhängigkeit 
und Souveränität der Republik der Se
schellen, 

— tief betrübt über die Verluste an Men
schenleben und die erheblichen Sach
schäden, die die Sölnerinvasionstruppe 
bei ihrem Angriff auf die Republik der 
Seschellen am 25. November 1981 verur
sacht hat, 

— .sehr beunruhigt über die in Südafrika 
vorbereitete und von dort aus durchge
führte Söldneraggression auf die Repu
blik der Seschellen, 

— tief beunruhigt durch die Gefahr, die 
Söldner für alle, insbesondere für die 
kleinen und schwachen Staaten wie auch 
für die Stabilität und Unabhängigkeit der 
afrikanischen Staaten darstellen, 

— beunruhigt über die langfristigen Auswir
kungen des Söldnerangriffs vom 25. No
vember 1981 auf die Wirtschaft der Repu
blik der Seschellen, 

— unter erneutem Hinweis auf seine Reso
lution 496(1981), in der es heißt, daß die 
territoriale Integrität und politische Un
abhängigkeit der Republik der Seschel
len geachtet werden müssen, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht der Unter 
suchungskommission des Sicherheitsrats 
und dankt ihr für ihre Arbeit; 

2. verurteilt mit allem Nachdruck die Söld
neraggression auf die Republik der Se
schellen; 

3. beglückwünscht die Republik der Se
schellen zu ihrem Erfolg bei der Zurück
weisung des Söldnerangriffs und der Ver
teidigung ihrer territorialen Integrität 
und Unabhängigkeit; 

4. bekräftigt seine Resolution 239(1967), in 
der er u. a. alle Staaten verurteilt, die eine 
mit der Absicht des Sturzes der Regie
rungen von Mitgliedstaaten geschehene 
Anwerbung von Söldnern und Bereitstel
lung von Einrichtungen und Diensten an 
diese weiterhin zulassen oder dulden; 

5. verurteilt alle Formen der äußeren Ein
mischung in die inneren Angelegenheiten 
von Mitgliedstaaten, darunter auch den 
Einsatz von Söldnern zur Destabilisie-
rung von Staaten und/oder zur Verlet
zung der territorialen Integrität, Souverä
nität und Unabhängigkeit von Staaten; 

6. verurteilt ferner die am 25. November 
1981 begangenen illegalen Akte gegen die 
Sicherheit der Zivilluftfahrt in der Repu
blik der Seschellen; 

7. fordert alle Staaten auf, dem Sicherheits
rat alle Informationen zur Verfügung zu 
stellen, über die sie unter Umständen im 
Zusammenhang mit dem Söldnerangriff 
vom 25. November 1981 verfügen und die 
geeignet sind, weiteres Licht auf diese 
Aggression zu werfen, insbesondere Pro
tokolle von Gerichtsverfahren und Zeu
genaussagen in allen Fällen, in denen ei
nes der an dem Überfall beteiligten Mit
glieder der Söldnertruppe vor Gericht ge
stellt wird; 

8. appelliert an alle Staaten und internatio
nalen Organisationen, darunter auch an 
die Sonderorganisationen der Vereinten 
Nationen, der Republik der Seschellen 
bei der Behebung der durch den Söldner
angriff verursachten Schäden Hilfestel
lung zu leisten; 

9. beschließt, bis zum ö.Juni 1982 einen aus 
freiwilligen Beiträgen gespeisten Sonder
fonds für die Republik der Seschellen zu 
errichten, der Hilfe für den wirtschaftli
chen Wiederaufbau der Seschellen wei
terleitet; 

10. beschließt, bis Ende Mai 1982 einen aus 
vier Mitgliedern des Sicherheitsrats zu
sammengesetzten und unter dem Vorsitz 
Frankreichs stehenden Ad-hoc-Ausschuß 
einzusetzen, der sich mit der Koordinie
rung und Aufbringung der zur sofortigen 
Weiterleitung an die Republik der Se
schellen bestimmten Ressourcen für den 

gemäß Ziffer 9 dieser Resolution errichte
ten Sonderfonds befassen soll; 

11. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-
hoc-Ausschuß bei der Durchführung ins
besondere der Ziffern 8, 9 und 10 alle er
forderliche Hilfe zu leisten; 

12. beschließt, die Untersuchungskommis
sion zu beauftragen, die Dinge weiter zu 
verfolgen und bis zum lö.August 1982 ei
nen ergänzenden Bericht mit geeigneten 
Empfehlungen vorzulegen, der u. a. das 
Beweismaterial und die Zeugenaussagen 
all der Fälle berücksichtigt, in denen ein 
an dem Überfall beteiligtes Mitglied der 
Söldnertruppe vor Gericht gestellt wird; 

13. ersucht den Generalsekretär, bei der 
Durchführung dieser Resolution und der 
obigen Ziffer 12 alle erforderliche Hilfe 
zu leisten; 

14. beschließt, mit der Frage befaßt zu blei
ben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Tschad 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Unter
stützung der Friedenssicherungsstreit
kräfte der OAU im Tschad. — Resolution 
504(1982) vom 30.April 1982 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Kenntnisnahme der Schreiben des 

amtierenden Vorsitzenden der Organisa
tion der afrikanischen Einheit, Präsident 
Arap Moi von Kenia, vom 2. Dezember 
1981 (S/15011) und 31. März 1982 (S/15012) 
sowie des Schreibens des Präsidenten 
des Tschad, Goukouni Weddeye, vom 
18.März 1982 (S/15012, Anhang), 

— eingedenk der einschlägigen Resolutio
nen der Generalversammlung über die 
Zusamenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der afri
kanischen Einheit, 

1. nimmt Kenntnis vom Beschluß der Orga
nisation der afrikanischen Einheit, im 
Einvernehmen mit der Regierung der Re
publik Tschad zur Wahrung des Friedens 
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und der Sicherheit im Tschad Friedenssi
cherungsstreitkräfte aufzustellen; 

2. ersucht den Generalsekretär, einen 
Fonds zur Unterstützung der Friedenssi
cherungsstreitkräfte der Organisation 
der afrikanischen Einheit im Tschad ein
zurichten, der aus freiwilligen Beiträgen 
finanziert wird; 

3. ersucht den Generalsekretär, in Verbin
dung mit der Organisation der afrikani
schen Einheit die erforderlichen Maßnah
men zur Verwaltung des Fonds zu tref
fen. 

Abstimmungsergebnis: Annahme durch all
gemeine Übereinstimmung. 

Diplomaten-Schutz 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Behandlung wirksamer Maßnah
men zur Verstärkung des Schutzes und 
der Sicherheit diplomatischer und konsu
larischer Missionen und Vertreter. — Re
solution 36/33 vom 13.November 1981 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs zu dem Punkt Behandlung 
wirksamer Maßnahmen zur Verstärkung 
des Schutzes und der Sicherheit diploma
tischer und konsularischer Missionen 
und Vertreter^ 

— in Bekräftigung ihrer Resolution 35/168 
vom 15.Dezember 1980, 

— nachdrücklich darauf hinweisend, daß 
die Staaten die Pflicht haben, alle ge
eigneten Schritte zu unternehmen, um 
die Räumlichkeiten diplomatischer und 
konsularischer Vertretungen zu schützen 
und Angriffe auf diplomatische und kon
sularische Vertreter zu verhindern, 

— im Hinblick darauf, daß der Schutz und 
die Sicherheit von Vertretungen und Ver
tretern bei internationalen zwischen
staatlichen Organisationen und von Be
amten dieser Organisationen gewährlei
stet sein müssen, 

— in tiefer Sorge über die nach wie vor 
große Zahl von Verletzungen bzw. von 
Nichtachtungen der Unverletztlichkeit 
diplomatischer und konsularischer Mis
sionen und Vertreter, 

— im Hinblick darauf, daß bisher nur we
nige Staaten als Reaktion auf den Aufruf 
der Generalversammlung vom vergange
nen Jahr Vertragsparteien der einschlä
gigen Übereinkommen über die Unver
letzlichkeit diplomatischer und konsula
rischer Missionen und Vertreter gewor
den sind, 

— in der Überzeugung, daß die mit Resolu
tion 35/168 eingeführten Berichterstat
tungsverfahren einen wichtigen Schritt 
in den Bemühungen um die Gewährlei
stung des Schutzes und der Sicherheit di
plomatischer und konsularischer Missio
nen und Vertreter darstellen, 

— in dem Wunsch, diese Berichterstat
tungsverfahren beizubehalten und aus
zubauen, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Gene
ralsekretärs; 

2. verurteilt nachdrücklich Gewaltakte ge
gen diplomatische und konsularische 
Missionen und Vertreter wie gegen Ver
tretungen und Vertreter bei internationa
len zwischenstaatlichen Organisationen 
und gegen Beamte derartiger Organisa
tionen; 

3. bittet die Staaten eindringlich, die Grund
sätze und Regeln des Völkerrechts über 
diplomatische und konsularische Bezie
hungen einzuhalten und anzuwenden 
und insbesondere im Einklang mit ihren 
internationalen Verpflichtungen alle er

forderlichen Maßnahmen zur effektiven 
Gewährleistung des Schutzes und der Si
cherheit von diplomatischen und konsu
larischen Missionen und Vertretern in 
unter ihrer Jurisdiktion stehenden Ge
bieten zu ergreifen, wie u. a. die praktisch 
durchführbaren Maßnahmen, mit denen 
in ihren Hoheitsgebieten rechtswidrige 
Tätigkeiten von Personen, Gruppen und 
Organisationen verboten werden können, 
die die Begehung von Handlungen gegen 
die Sicherheit dieser Missionen und Ver
treter fördern, anstiften, organisieren 
oder durchführen; 

4. empfiehlt den Staaten eine enge Zusam
menarbeit im Hinblick auf praktische, 
auf die Verstärkung des Schutzes und der 
Sicherheit diplomatischer und konsulari
scher Missionen und Vertreter gerichtete 
Maßnahmen u. a. durch Kontakte zwi
schen den diplomatischen und konsulari
schen Missionen und dem Gaststaat; 

5. ruft die Staaten, die dies noch nicht getan 
haben, erneut auf zu erwägen, ob sie 
nicht Vertragsstaaten der Instrumente 
werden können, die sich auf den Schutz 
und die Sicherheit diplomatischer und 
konsularischer Missionen und Vertreter 
beziehen, u. a. des Wiener Übereinkom
mens über diplomatische Beziehungen 
aus dem Jahre 1961, des Wiener Überein
kommens über konsularische Beziehun
gen aus dem Jahre 1963 und der jeweili
gen Fakultativprotokolle sowie des Über
einkommens über die Verhütung und Be
strafung von Straftaten gegen völker
rechtlich geschützte Personen einschließ
lich Diplomaten; 

6. ruft die Staaten auf, beim Auftreten eines 
Streitfalls im Zusammenhang mit einer 
Verletzung der Grundsätze und Regeln 
des Völkerrechts über die Unverletztlich
keit diplomatischer und konsularischer 
Missionen und Vertreter von den Mög
lichkeiten einer friedlichen Streitbeile
gung, einschließlich der guten Dienste 
des Generalsekretärs, Gebrauch zu ma
chen; 

7. bittet alle Staaten, dem Generalsekretär 
über ernste Verletzungen des Schutzes 
und der Sicherheit diplomatischer und 
konsularischer Missionen und Vertreter 
Bericht zu erstatten, bittet den Staat, in 
dem die Verletzung stattgefunden hat, 
und gegebenenfalls den Staat, in dem 
sich der mutmaßliche Täter aufhält, auch 
über Maßnahmen zur gerichtlichen Ver
folgung der Täter zu berichten und 
schließlich im Einklang mit seiner Ge
setzgebung den Ausgang des Verfahrens 
gegen den Täter bekanntzugeben, und 
bittet ferner den Staat, in dem die Verlet
zung stattgefunden hat, auch über Maß
nahmen zu berichten, durch die eine Wie
derholung derartiger Verletzungen ver
hindert werden soll; 

8. ersucht den Generalsekretär, die Be
richte gemäß Ziffer 7 dieser Resolution 
nach Erhalt allen Staaten zu übermitteln, 
wenn der berichtende Staat nicht eine 
andere Regelung wünscht; 

9. ersucht den Generalsekretär, die Staaten 
zu bitten, ihm ihre Auffassung darüber 
mitzuteilen, welche Maßnahmen zur Ver
stärkung des Schutzes und der Sicherheit 
diplomatischer und konsularischer Mis
sionen und Vertreter erforderlich sind; 

10. ersucht den Generalsekretär, wenn er ei
nen Bericht über eine ernste Verletzung 
nach Ziffer 7 dieser Resolution erhalten 
hat, erforderlichenfalls die Aufmerksam
keit des Staates, in dem diese Verletzung 
stattgefunden hat und gegebenenfalls 
des Staates, in dem sich der mutmaßliche 
Täter aufhält, auf die in Resolution 35/168 
geschaffenen und in Ziffer 7 dieser Reso
lution bestätigten Berichterstattungsver
fahren zu lenken; 

11. ersucht den Generalsekretär, der sieben
unddreißigsten Tagung der Generalver
sammlung einen Bericht über den Stand 
der Ratifizierungen der in Ziffer 5 ge
nannten Instrumente sowie über die ge
mäß Ziffer 7 und 9 bei ihm eingegange
nen Berichte und Stellungnahmen vorzu
legen und bittet ihn, alle etwaigen Stel
lungnahmen zu diesen Fragen vorzubrin
gen; 

12. beschließt die Aufnahme des Punktes 
Behandlung wirksamer Maßnahmen 
zur Verstärkung des Schutzes und der Si
cherheit diplomatischer und konsulari
scher Missionen und Vertreter: Bericht 
des G e n e r a l s e k r e t ä r in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer siebenunddreißig
sten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Weltkommunikat ionsjahr 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Weltkommunikationsj ahr: Ent
wicklung von Infrastrukturen für das 
Nachrichtenwesen. — Resolution 36/40 
vom 19.November 1981 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 32/160 

vom 19. Dezember 1977 über die Ver
kehrs- und Kommunikationsdekade in 
Afrika, in der sie den Generalsekretär er
suchte, im Hinblick auf die Bedeutung, 
die das Verkehrs- und Nachrichtenwesen 
auch für andere Regionen der Welt hat, in 
Absprache mit der Internationalen Fern
meldeunion und anderen betroffenen 
Sonderorganisationen den Vorschlag zur 
Behandlung zu unterbreiten, gegebenen
falls ein Jahr der Dekade zum Weltkom
munikationsjahr zu erklären, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 
35/109 vom ö.Dezember 1980 über das 
Weltkommunikationsjahr, mit der sie die 
vom Wirtschafts- und Sozialrat getroffe
nen Vorkehrungen für das Jahr billigte, 

— weiterhin unter Hinweis auf die Resolu
tion 1981/60 des Wirtschafts- und Sozial
rats vom 23. Juli 1981, in der der Rat vor
schlug, das Jahr 1983 zum Weltkommu
nikationsj ahr: Entwicklung von Infra
strukturen für das Nachrichtenwesen zu 
erklären, 

— unter Berücksichtigung der in ihrem Be
schluß 35/424 vom 5. Dezember 1980 ver
abschiedeten Richtlinien für künftige in
ternationale Jahre, 

— nach Prüfung der Mitteilung des Gene
ralsekretärs der Internationalen Fern
meldeunion bezüglich der Aufbringung 
von Mitteln aus freiwilligen Quellen für 
das Weltkommunikationsjahr, 

— in Anerkennung der grundlegenden Be
deutung einer Infrastruktur für das 
Nachrichtenwesen als ein wesentlicher 
Bestandteil der wirtschaftlichen und so
zialen Entwicklung aller Länder, 

— in der Überzeugung, daß ein Weltkommu
nikationsjahr allen Ländern die Gelegen
heit zu einer eingehenden Untersuchung 
und Analyse ihrer Politik zur Entwick
lung des Nachrichtenwesens bieten und 
eine schnellere Entwicklung der Infra
struktur des Nachrichtenwesens fördern 
würde, 

1. macht sieht den Vorschlag des Wirt
schafts- und Sozialrats in Ziffer 1 seiner 
Resolution 1981/60 zu eigen und erklärt 
das Jahr 1983 zum internationalen Jahr 
mit dem Titel >Weltkommunikationsjahr: 
Entwicklung von Infrastrukturen für das 
Nachrichtenwesen, mit der Internatio
nalen Fernmeldeunion als federführen-
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der Organisation für die Koordinierung 
der interinstitutionellen Aspekte der Pro
gramme und Tätigkeiten anderer Organi
sationen; 

2. ersucht alle Staaten um aktive Mitarbeit 
bei der Verwirklichung der Ziele des 
Weltkommunikationsjahres; 

3. bittet die zuständigen Organisationen 
und Gremien des Systems der Vereinten 
Nationen, den Generalsekretär der Inter
nationalen Fernmeldeunion im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandats bei der Durch
führung des Programms für das Welt
kommunikationsjahr voll zu unterstüt
zen; 

4. bittet die nichtstaatlichen Organisatio
nen und die Benutzer von Dienstleistun
gen im Kommunikationsbereich, sich am 
Weltkommunikationsjahr zu beteiligen 
und — insbesondere auf nationaler 
Ebene — für eine möglichst weitgehende 
Koordinierung ihrer Programme für die
ses Jahr zu sorgen; 

5. bittet die Regierungen und interessierten 
Organisationen, durch den von der Inter
nationalen Fernmeldeunion koordinier
ten Sonderfonds für das Weltkommuni
kationsjahr freiwillige Beiträge für die
ses Jahr zu leisten, damit eine bessere Fi
nanzierung nationaler, regionaler und 
globaler Projekte sichergestellt ist; 

6. appelliert an die staatlichen Stellen und 
entsprechenden Organisationen, Infor
mationskanäle zur Verfügung zu stellen, 
damit in Zusammenarbeit mit diesen 
Stellen über die schon bestehenden Infor
mationsmittel, wie u. a. durch Rundfunk-
und Fernsehsendungen, eine entspre
chende Berichterstattung über die Ver
anstaltungen des Weltkommunikations
jahres erfolgen kann; 

7. ersucht den Generalsekretär der Interna
tionalen Fernmeldeunion, auf dem Wege 
über die zweite ordentliche Tagung des 
Wirtschafts- und Sozialrats im Jahre 1982 
der siebenunddreißigsten Tagung der Ge
neralversammlung über den Stand der 
Vorbereitungen für das Weltkommunika
tionsjahr zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Friedenstag 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Internationales Friedensjahr und 
Internationaler Friedenstag. — Resolu
tion 36/67 vom 30.November 1981 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis darauf, daß zu den Haupt

zielen der Vereinten Nationen nach de
ren Charta die Förderung des Friedens 
zwischen den Nationen und innerhalb 
der Nationen gehört, 

— den in der Präambel zur Satzung der Or
ganisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur ent
haltenen Gedanken bekräftigend, daß — 
da Kriege im Geiste des Menschen ent
stehen — auch die Verteidigung des Frie
dens im Geiste des Menschen ihren An
fang nehmen muß, da ein ausschließlich 
auf politischen und wirtschaftlichen Ver
einbarungen zwischen Regierungen be
ruhender Friede keine Gewähr dafür bie
tet, daß er die einmütige, dauerhafte und 
aufrichtige Unterstützung der Völker fin
det und daß somit der Friede, wenn er er
halten bleiben soll, in der geistigen und 
moralischen Solidarität der Menschheit 
begründet sein muß, 

— ferner unter Hinweis darauf, daß die Ge
neralversammlung aufgrund ähnlicher 
Überlegungen im Jahre 1972 die Univer
sität der Vereinten Nationen und noch 

spezieller im Jahre 1980 die Friedensuni
versität errichtet sowie andere Organe 
und Organisationen des Systems der Ver
einten Nationen mit der Förderung des 
Friedens, vor allem durch Bildungsarbeit 
im weitesten Sinne, beauftragt hat, 

— mit Befriedigung über die Initiative, die 
die Internationale Vereinigung der Hoch
schulrektoren auf ihrer vom 28.Juni bis 
3. Juli 1981 in San Jose (Costa Rica) abge
haltenen Sechsten Dreijahreskonferenz 
ergriffen hat, die Verkündung eines Frie
densjahres, eines Friedensmonats und ei
nes Friedenstages vorzuschlagen, 

— in Anerkennung der Konferenzergebnis
se, denen zufolge es angebracht wäre, ei
nen bestimmten Zeitraum dazu auszuer-
sehen, die Bemühungen der Vereinten 
Nationen und ihrer Mitgliedstaaten so
wie der gesamten Menschheit darauf zu 
konzentrieren, die Ideale des Friedens zu 
fördern und konkrete Beweise dafür zu 
erbringen, daß sie sich alle dafür einset
zen, den Frieden in jeder nur möglichen 
Weise herbeizuführen, 

— in Anbetracht dessen, daß durch die Ver
kündung und angemessene Begehung ei
nes internationalen Friedensjahres und 
eines internationalen Friedenstages ein 
Beitrag zur Festigung dieser Ideale des 
Friedens und zur Verminderung der 
Spannungen und Konfliktherde geleistet 
werden könnte, die sowohl innerhalb der 
einzelnen Nationen und Völker selbst als 
auch zwischen ihnen bestehen, 

1. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, un
ter Berücksichtigung der Dringlichkeit 
und des besonderen Charakters solcher 
Veranstaltungen sowie unter Berücksich
tigung der von der Generalversammlung 
mit Beschluß 35/424 vom 5. Dezember 
1980 verabschiedeten Richtlinien für die 
Begehung internationaler Jahre und Ge
denktage auf seiner ersten ordentlichen 
Tagung des Jahres 1982 zu erwägen, ob 
nicht so bald wie möglich ein Internatio
nales Friedensjahr verkündet werden 
könnte, und bittet ihn, der siebenunddrei
ßigsten Tagung der Generalversamm
lung, ausgehend von geeigneten Verein
barungen über Zeitpunkt, Organisation 
und Finanzierung des Jahres, seine dies
bezüglichen Empfehlungen vorzulegen; 

2. erklärt, daß der dritte Dienstag im Sep
tember, der Eröffnungstag der ordentli
chen Tagungen der Generalversamm
lung, offiziell zum Internationalen Frie
denstag proklamiert und als solcher be
gangen wird, der dazu dienen soll, sowohl 
innerhalb der einzelnen Nationen und 
Völker als auch im Verhältnis zwischen 
ihnen die Ideale des Friedens lebendig zu 
halten und zu festigen; 

3. bittet alle Mitgliedstaaten, Organe und 
Organisationen des Systems der Verein
ten Nationen, alle regionalen Organisa
tionen, nichtstaatlichen Organisationen 
sowie Völker und Einzelpersonen, den In
ternationalen Friedenstag in geeigneter 
Weise, insbesondere durch alle sich im 
Bildungsbereich bietenden Möglichkei
ten, zu begehen und die Vereinten Natio
nen bei der Begehung dieses Tages zu un
terstützen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Neutronenwaffe 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 
Verbot der nuklearen Neutronenwaffe. — 
Resolution 36/92K vom 9.Dezember 1981 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf Ziffer 47 des Schlußdo

kuments der Zehnten Sondertagung der 
Generalversammlung, nach der Kernwaf
fen die größte Gefahr für die Menschheit 
darstellen und es unerläßlich ist, dem nu
klearen Rüstungswettlauf Einhalt zu ge
bieten und eine gegenläufige Entwick
lung einzuleiten, um die Gefahr eines 
Krieges mit Kernwaffen abzuwenden, 

— unter Betonung der Tatsache, daß die 
Einstellung des qualitativen Rüstungs
wettlaufs und die Nutzung wissenschaft
lich-technischer Errungenschaften für 
ausschließlich friedliche Zwecke im In
teresse aller Staaten und Völker liegen, 

— die von zahlreichen Mitgliedstaaten und 
vielen nichtstaatlichen Organisationen 
zum Ausdruck gebrachte weltweite Sorge 
über die Herstellung und beabsichtigte 
Aufstellung von nuklearen Neutronen
waffen teilend, 

— in der Auffassung, daß die Einführung 
der nuklearen Neutronenwaffen in die 
militärischen Arsenale der Staaten eine 
Eskalation des nuklearen Rüstungswett
laufs bedeutet und die Schwelle zu einem 
Atomkrieg erheblich herabsetzt, wodurch 
die Gefahr eines solchen Krieges ver
schärft wird, 

— im Bewußtsein der unmenschlichen Wir
kung dieser Waffen, die eine schwere Be
drohung vor allem der ungeschützten Zi
vilbevölkerung darstellt, 

— unter Hinweis auf die Vorschläge für das 
Verbot der Herstellung, Lagerung, Auf
stellung und Anwendung nuklearer Neu
tronenwaffen, 

— in dem Wunsche, zur Einstellung des 
Wettrüstens, insbesondere des Wettrü
stens auf dem Gebiet der Massenvernich
tungswaffen, beizutragen, 

1. ersucht den Abrüstungsausschuß, in ei
nem geeigneten organisatorischen Rah
men unverzüglich Verhandlungen zum 
Abschluß einer Konvention über das Ver
bot der Herstellung, Lagerung, Aufstel
lung und Anwendung nuklearer Neutro
nenwaffen zu beginnen; 

2. ersucht den Generalsekretär, dem Abrü
stungsausschuß alle Unterlagen zu über
mitteln, die sich auf die Behandlung die
ser Frage durch die sechsunddreißigste 
Tagung der Generalversammlung bezie
hen; 

3. ersucht den Abrüstungsausschuß, der sie
benunddreißigsten Tagung der General
versammlung einen Bericht über diese 
Frage vorzulegen; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes 
>Verbot der nuklearen Neutronenwaffe< 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer sie
benunddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: + 68; —14: Austra
lien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, 
Deutschland (Bundesrepublik), Israel, 
Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Neu
seeland, Portugal, Türkei, Vereinigte 
Staaten; = 57. 

Kernwaffen 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Erklärung über die Verhütung ei
ner atomaren Katastrophe. — Resolution 
36/100 vom 9. Dezember 1981 

Die Generalversammlung, 
— eingedenk dessen, daß es stets die aller-

wichtigste Aufgabe der aus den Feuern 
des Zweiten Weltkriegs hervorgegange
nen Vereinten Nationen war, ist und sein 
wird, die heutige Menschheit und künf
tige Generationen vor der Geißel des 
Krieges zu bewahren, 

— in der Erkenntnis, daß alle Schrecken 
früherer Kriege und alle sonstigen Kata
strophen der Menschheit gegenüber dem 
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verblassen würden, was unvermeidlich 
mit dem Einsatz von Kernwaffen verbun
den ist, die die gesamte menschliche Kul
tur auf der Erde auslöschen können, 

— erneut erklärend, daß das universell ak
zeptierte Ziel darin besteht, die Möglich
keit eines Einsatzes von Kernwaffen 
durch die Einstellung ihrer Produktion 
und die anschließende Vernichtung der 
Kernwaffenarsenale vollständig zu besei
tigen, und daß die nukleare Abrüstung 
deshalb bei Abrüstungsverhandlungen 
den Vorrang erhalten sollte, 

— in der Überzeugung, daß als ein erster 
Schritt auf diesem Weg der Einsatz von 
Kernwaffen und die atomare Kriegfüh
rung geächtet werden sollten, 

> GIBT I M NAMEN DER MITGLIED
STAATEN DER VEREINTEN NATIO
NEN FEIERLICH DIE FOLGENDE ER
KLÄRUNG AB: 

1. Staaten und politische Führer, die als er
ste zum Einsatz von Kernwaffen greifen, be
gehen das schwerste Verbrechen gegen die 
Menschheit. 
2. Es wird nie irgendeine Rechtfertigung 
oder Entschuldigung für politische Führer 
geben, die beschließen, als erste Kernwaffen 
einzusetzen. 
3. Alle Doktrinen, die den Ersteinsatz von 
Kernwaffen zulassen und alle Handlungen, 
die die Welt auf eine Katastrophe zutreiben, 
sind unvereinbar mit der menschlichen Mo
ral und den hohen Idealen der Vereinten Na
tionen. 
4. Vornehmste Aufgabe und unmittelbare 
Pflicht der politischen Führung von Kern
waffenstaaten ist es, so zu handeln, daß die 
Gefahr des Ausbruchs eines nuklearen Kon
flikts beseitigt wird. Durch gemeinsame An
strengungen muß es auf dem Wege von ehr
lich gemeinten, auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung geführten Verhandlun
gen mit dem Ziel einer schließlichen voll
ständigen Beseitigung von Kernwaffen zur 
Einstellung des nuklearen Wettrüstens und 
zur Einleitung eines gegenläufigen Prozes
ses kommen. 
5. Kernenergie sollte ausschließlich für 
friedliche Zwecke und nur zum Wohl der 
Menschheit verwendet werden. 
Abstimmungsergebnis: +82; —19: Austra

lien, Belgien, Dänemark, Deutschland 
(Bundesrepublik), Frankreich, Großbri
tannien, Island, Israel, Italien, Japan, Ka
nada, Luxemburg, Neuseeland, Nieder
lande, Norwegen, Portugal, Spanien, Tür
kei, Vereinigte Staaten; —41. 

Nichteinmischung 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 
Erklärung über die Unzulässigkeit der In
tervention und der Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten von Staaten. — 
Resolution 36/103 vom 9. Dezember 1981 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 

2734(XXV) vom 16. Dezember 1970 mit der 
Erklärung über die Festigung der inter
nationalen Sicherheit sowie auf ihre Re
solution 2131(XX) vom 21. Dezember 1965 
mit der Erklärung über die Unzulässig
keit der Einmischung in die inneren An
gelegenheiten von Staaten und über den 
Schutz ihrer Unabhängigkeit und Souve
ränität, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 
2625(XXV) vom 24. Oktober 1970 mit der 
Erklärung über völkerrechtliche Grund
sätze für freundschaftliche Beziehungen 
und Zusammenarbeit zwischen Staaten 
im Sinne der Charta der Vereinten Natio
nen sowie auf ihre Resolution 

3314(XXIX) vom 14. Dezember 1974 mit 
der Definition der Aggression, 

— weiterhin unter Hinweis auf ihre Resolu
tionen 31/91 vom H.Dezember 1976, 32/ 
153 vom 19. Dezember 1977, 33/74 vom 
lö.Dezember 1978, 34/101 vom M.Dezem
ber 1979 und 35/159 vom 12. Dezember 
1980 über Nichteinmischung in die in
neren Angelegenheiten von Staaten, 

— tief besorgt über den Ernst der Weltlage 
und die wachsende Bedrohung des Welt
friedens und der internationalen Sicher
heit aufgrund häufiger Androhung oder 
Anwendung von Gewalt, Aggression, Ein
schüchterung, militärischer Intervention 
und Besetzung, Eskalation der militäri
schen Präsenz und aller anderen Formen 
von Intervention oder Einmischung, seien 
sie direkt oder indirekt, offen oder ver
steckt, die die Souveränität und politische 
Unabhängigkeit von Staaten bedrohen 
und den Sturz ihrer Regierungen zum 
Ziel haben, 

— in dem Bewußtsein, daß diese Politiken 
die politische Unabhängigkeit von Staa
ten, die Freiheit der Völker und ihre stän
dige Souveränität über ihre natürlichen 
Ressourcen gefährden und sich damit 
nachteilig auf die Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit 
auswirken, 

— in dem Bewußtsein, daß es zwingend not
wendig ist, alle an militärischer Beset
zung, Intervention oder Einmischung be
teiligten ausländischen Streitkräfte voll
ständig auf ihr eigenes Hoheitsgebiet zu
rückzuziehen, damit unter Kolonialherr
schaft, fremder Besetzung oder rassisti
schen Regimen stehende Völker frei und 
uneingeschränkt ihr Recht auf Seibestim
mung ausüben können und so die Völker 
aller Staaten in der Lage sind, ihre eige
nen Angelegenheiten zu verwalten und 
ihr politisches, wirtschaftliches und sozia
les System selbst und ohne Einmischung 
oder Kontrolle von außen zu bestimmen, 

— ferner in dem Bewußtsein, daß es zwin
gend notwendig ist, jede Drohung mit Ag
gression, jede Rekrutierung und jeden 
Einsatz von bewaffneten Banden, insbe
sondere von Söldnern, gegen souveräne 
Staaten vollständig einzustellen, damit 
die Völker aller Staaten in der Lage sind, 
ihr politisches, wirtschaftliches und sozia
les System selbst und ohne Einmischung 
oder Kontrolle von außen zu bestimmen, 

— in der Erkenntnis, daß die volle Beach
tung der Grundsätze der Nichtinterven-
tion und Nichteinmischung in die inneren 
und äußeren Angelegenheiten souverä
ner Staaten und Völker, geschehe sie auf 
direktem oder indirektem Weg, offen oder 
versteckt, für die Erfüllung der Ziele und 
Grundsätze der Charta der Vereinten Na
tionen unentbehrlich ist, 

1. billigt die Erklärung über die Unzulässig
keit der Intervention und Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten von Staa
ten, deren Wortlaut dieser Resolution als 
Anhang beigefügt ist; 

2. ersucht den Generalsekretär, dafür zu 
sorgen, daß diese Erklärung unter den 
Staaten, Sonderorganisationen und ande
ren mit den Vereinten Nationen assozi
ierten Organisationen sowie anderen in 
Frage kommenden Stellen so weit wie 
möglich verbreitet wird. 

Abstimmungsergebnis: +120; —22: Austra
lien, Belgien, Dänemark, Deutschland 
(Bundesrepublik), Frankreich, Großbri
tannien, Irland, Island, Israel, Italien, Ja
pan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Por
tugal, Schweden, Spanien, Venezuela, 
Vereinigte Staaten; = 6: El Salvador, 
Finnland, Griechenland, Guatemala, Swa
siland, Türkei. 

ANHANG 
Erklärung 

über die Unzulässigkeit der Intervention 
und Einmischung in die inneren Angele

genheiten von Staaten 

Die Generalversammlung, 
— im Einklang mit der Charta der Verein

ten Nationen erneut erklärend, daß kein 
Staat das Recht hat, sich aus irgendei
nem Grund direkt oder indirekt in die 
inneren oder äußeren Angelegenheiten 
irgendeines anderen Staates einzumi
schen, 

— ferner in Bekräftigung des grundlegen
den Prinzips der Charta, nach dem alle 
Staaten verpflichtet sind, sich der Andro
hung oder Anwendung von Gewalt gegen 
die Souveränität, politische Unabhängig
keit oder territoriale Integrität anderer 
Staaten zu enthalten, 

— eingedenk dessen, daß Freiheit, Gleich
heit, Selbstbestimmung und Unabhängig
keit, Achtung für die Souveränität der 
Staaten sowie die ständige Souveränität 
der Staaten über ihre natürlichen Res
sourcen, unabhängig von ihrem politi
schen, wirtschaftlichen oder sozialen Sy
stem oder ihrem Entwicklungsstand die 
Grundlage für die Schaffung, Wahrung 
und Festigung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit sind, 

— in der Auffassung, daß die volle Beach
tung des Grundsatzes der Nichtinterven-
tion und der Nichteinmischung in die in
neren und äußeren Angelegenheiten von 
Staaten von größter Bedeutung für die 
Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit sowie für die Erfül
lung der Ziele und Grundsätze der Charta 
ist, 

— im Einklang mit der Charta das Recht 
der unter Kolonialherrschaft, ausländi
scher Besetzung oder rassistischen Regi
men stehenden Völker auf Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit bekräftigend, 

— betonend, daß die Ziele der Vereinten Na
tionen nur erreicht werden können, wenn 
die Völker Freiheit und die Staaten sou
veräne Gleichheit genießen und sich in 
ihren internationalen Beziehungen voll 
und ganz an die Verpflichtungen halten, 
die sich aus diesen Grundsätzen erge
ben, 

— in der Auffassung, daß jede Verletzung 
des Grundsatzes der Nichtintervention 
und Nichteinmischung in die inneren und 
äußeren Angelegenheiten von Staaten die 
Freiheit der Völker, die Souveränität, die 
politische Unabhängigkeit und die terri
toriale Integrität der Staaten sowie auch 
ihre wirtschaftliche, politische, soziale 
und kulturelle Entwicklung bedroht und 
den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit gefährdet, 

— in der Auffassung, daß eine Erklärung 
über die Unzulässigkeit der Intervention 
und Einmischung in die inneren Angele
genheiten von Staaten zur Erfüllung der 
Ziele und Grundsätze der Charta beitra
gen wird, 

— angesichts der gesamten Charta und un
ter Berücksichtigung der von den Verein
ten Nationen verabschiedeten Resolutio
nen zu diesem Grundsatz, insbesondere 
der Resolutionen mit der Erklärung über 
die Festigung der internationalen Sicher
heit, der Erklärung über die Unzulässig
keit der Intervention in die inneren Ange
legenheiten von Staaten und über den 
Schutz ihrer Unabhängigkeit und Souve
ränität, der Erklärung über völkerrechtli
che Grundsätze für freundschaftliche Be
ziehungen und Zusammenarbeit zwi
schen Staaten im Sinne der Charta der 
Vereinten Nationen und der Definiton 
der Aggression, 
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> gibt feierlich die folgende Erklärung ab: 

1. Kein Staat und keine Staatengruppe hat 
das Recht zur Intervention oder Einmi
schung in die inneren oder äußeren Angele
genheiten anderer Staaten, auf welche Weise 
oder mit welcher Begründung diese auch im
mer geschehen mögen. 

2. Der Grundsatz der Nichtintervention und 
Nichteinmischung in die inneren und äuße
ren Angelegenheiten von Staaten umfaßt die 
folgenden Rechte und Pflichten: 

I 
(a) die Souveränität, politische Unabhän
gigkeit, territoriale Integrität, nationale 
Einheit und Sicherheit aller Staaten so
wie die nationale Identität und das kultu
relle Erbe ihrer Völker; 
(b) das souveräne und unveräußerliche 
Recht eines Staates, gemäß dem Willen 
seines Volkes unbehindert und ohne In
tervention, Einmischung, Subversion, 
Zwang oder Bedrohung irgendwelcher 
Art von außen selbst sein politisches, 
wirtschaftliches, kulturelles und soziales 
System zu bestimmen, seine internatio
nalen Beziehungen zu entwickeln und 
ständige Souveränität über seine natürli
chen Ressourcen auszuüben; 
(c) das unter anderem auf den entspre
chenden Artikeln der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte und den 
Grundsätzen der neuen internationalen 
Informationsordnung beruhende Recht 
von Staaten und Völkern, freien Zugang 
zu Informationen zu haben, ihr Informa
tionssystem und ihre Massenmedien 
ohne jede Einmischung voll zu entwik-
keln sowie ihre Informationsmedien zur 
Förderung ihrer politischen, sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Interes
sen und Bestrebungen zu nutzen; 

I I 
(a) die Pflicht der Staaten, in ihren inter
nationalen Beziehungen jede Form der 
Androhung oder Anwendung von Gewalt 
zu unterlassen, die darauf gerichtet ist, 
die bestehenden international anerkann
ten Grenzen eines anderen Staates zu 
verletzen, die politische, gesellschaftliche 
oder wirtschaftliche Ordnung anderer 
Staaten zu stören, das politische System 
eines anderen Staates oder seine Regie
rung zu stürzen oder zu verändern, Span
nungen zwischen Staaten herbeizuführen 
oder Völker ihrer nationalen Identität 
und ihres kulturellen Erbes zu berauben; 
(b) die Pflicht eines Staates, dafür zu sor
gen, daß sein Hoheitsgebiet nicht auf eine 
Weise genutzt wird, durch die die Souve
ränität, politische Unabhängigkeit, terri
toriale Integrität und nationale Einheit 
eines anderen Staates verletzt oder des
sen politische, wirtschaftliche und gesell
schaftliche Stabilität untergraben wird; 
diese Verpflichtung gilt auch für Staaten, 
die mit der Verantwortung für Territo
rien betraut sind, die ihre Selbstbestim
mung und nationale Unabhängigkeit 
noch nicht erlangt haben; 
(c) die Pflicht eines Staates zur Unterlas
sung jeder bewaffneten Intervention, 
Subversion, militärischen Besetzung oder 
sonstigen gegen andere Staaten oder 
Staatengruppen gerichteten Form der of
fenen oder versteckten Intervention oder 
Einmischung sowie aller Akte der militä
rischen, politischen oder wirtschaftlichen 
Einmischung in die inneren Angelegen
heiten eines anderen Staates, wozu auch 
mit Gewaltanwendung verbundene Ver
geltungsaktionen gehören; 
(d) die Pflicht eines Staates, keinerlei 
Zwangsmaßnahmen zu unternehmen, 
durch die unter Kolonialherrschaft oder 

fremder Besetzung stehende Völker ihres 
Rechts auf Selbstbestimmung, Freiheit 
und Unabhängigkeit beraubt werden; 
(e) die Pflicht eines Staates, in keinerlei 
Form und unter keinerlei Vorwand ir
gendeine Handlung oder irgendeinen 
Versuch zur DeStabilisierung oder Unter
grabung der Stabilität eines anderen 
Staates oder irgendeiner seiner Institu
tionen zu unternehmen; 
(f) die Pflicht eines Staates, sich der di
rekten oder indirekten, unter welchem 
Vorwand auch immer erfolgenden Förde
rung, Ermutigung oder Unterstützung re
bellischer oder sezessionistischer Aktivi
täten in anderen Staaten zu enthalten 
und jede Aktion zu unterlassen, die auf 
die Zerstörung der Einheit bzw. die Un
tergrabung oder Subversion der politi
schen Ordnung anderer Staaten abzielt; 
(g) die Pflicht eines Staates, die Ausbil
dung, Finanzierung und Rekrutierung 
von Söldnern auf seinem Hoheitsgebiet 
sowie die Entsendung solcher Söldner in 
das Hoheitsgebiet eines anderen Staates 
zu verhindern und keinerlei Hilfen, insbe
sondere keine Finanzierung für die Aus
rüstung und den Durchzug von Söldnern 
bereitzustellen; 
(h) die Pflicht eines Staates, keine Ab
kommen mit anderen Staaten zu schlie
ßen, die auf eine Intervention oder Einmi
schung in die inneren und äußeren Ange
legenheiten dritter Staaten abzielen; 
(i) die Pflicht der Staaten, sich aller Maß
nahmen zu enthalten, die zur Stärkung 
bestehender Militärblöcke, zur Schaffung 
oder Stärkung neuer Militärbündnisse, 
zum Abschluß gegenseitiger Unterstüt
zungsvereinbarungen, zur Aufstellung 
von Interventionstruppen oder zur Er
richtung von Militärstützpunkten und an
deren ähnlichen, mit der Konfrontation 
der Großmächte im Zusammenhang ste
henden militärischen Einrichtungen füh
ren; 
(j) die Pflicht eines Staates, mit dem Ziel 
der Intervention oder Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten anderer Staa
ten betriebene Diffamierungskampag
nen, Verleumdung oder feindselige Pro
paganda zu unterlassen; 
(k) die Pflicht eines Staates, in seinen in
ternationalen Beziehungen im wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen, techni
schen und handelspolitischen Bereich 
jede Maßnahme zu unterlassen, die eine 
Einmischung oder Intervention in die in
neren oder äußeren Angelegenheiten ei
nes anderen Staates darstellt und ihn da
durch an der freien Wahl seiner politi
schen, wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Entwicklung hindert; hierzu gehört 
unter anderem die Pflicht eines Staates, 
nicht zuzulassen, daß sein außenwirt
schaftliches Hilfsprogramm oder multila
terale oder unilaterale wirtschaftliche 
Vergeltungsmaßnahmen oder Blockaden 
oder unter seiner Jurisdiktion und Kon
trolle stehende transnationale oder multi
nationale Unternehmen in Verletzung 
der Charta der Vereinten Nationen als 
politisches Druck- oder Zwangsmittel ge
gen einen anderen Staat benutzt wer-
c 3n; 

(1) die Pflicht eines Staates, sich nicht 
durch die Ausbeutung und verzerrte Dar
stellung von Menschenrechtsproblemen 
in die inneren Angelegenheiten von Staa
ten einzumischen, auf andere Staaten 
Druck auszuüben oder innerhalb von 
Staaten oder Staatengruppen bzw. zwi
schen ihnen Mißtrauen und Unruhe zu 
schaffen; 
(m) die Pflicht eines Staates, keine terro
ristischen Praktiken als staatliche Politik 
gegen einen anderen Staat oder gegen 
unter Kolonialherrschaft, ausländischer 

Besetzung oder rassistischen Regimen 
stehende Völker einzusetzen und jede 
Unterstützung, Verwendung oder Dul
dung von gegen Drittstaaten agierenden 
terroristischen Gruppen, Saboteuren oder 
subversiven Elementen zu verhindern; 
(n) die Pflicht eines Staates, weder auf 
seinem Hoheitsgebiet noch auf den Ho
heitsgebieten anderer Staaten irgendwel
che politischen oder ethnischen Gruppen 
zum Zweck der Subversion oder der Her
beiführung von Unordnung oder Unruhe 
in anderen Ländern zu organisieren, aus
zubilden, zu finanzieren und zu bewaff
nen; 
(o) die Pflicht eines Staates, auf dem Ho
heitsgebiet eines anderen Staates ohne 
dessen Zustimmung keinerlei wirtschaft
liche, politische oder militärische Aktivi
tät zu betreiben; 

I I I 
(a) das Recht und die Pflicht der Staaten, 
auf der Grundlage der Gleichheit aktiv 
bei der Lösung noch offener internationa
ler Probleme mitzuwirken und so einen 
aktiven Beitrag zur Beseitigung der Kon
flikt- und Einmischungsursachen zu lei
sten; 
(b) das Recht und die Pflicht der Staaten, 
im Einklang mit den Zielen und Grund
sätzen der Charta uneingeschränkt das 
Recht der unter Kolonialherrschaft, aus
ländischer Besetzung oder rassistischen 
Regimen stehenden Völker auf Selbstbe
stimmung, Freiheit und Unabhängigkeit 
sowie das Recht dieser Völker auf die 
Führung sowohl eines politischen als 
auch eines bewaffneten Kampfes für 
diese Ziele zu unterstützen; 
(c) das Recht und die Pflicht der Staaten, 
innerhalb ihres eigenen Staatsgebiets 
alle Menschenrechte und Grundfreihei
ten zu beachten, zu fördern und zu vertei
digen und auf die Beseitigung massiver 
und flagranter Verletzungen der Rechte 
von Nationen und Völkern hinzuarbeiten, 
insbesondere auf die Beseitigung der 
Apartheid und aller Formen von Rassis
mus und rassischer Diskriminierung; 
(d) das Recht und die Pflicht der Staaten, 
im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen 
Rechte die Verbreitung falscher oder ver
zerrter Nachrichten zu bekämpfen, die 
als Einmischung in die inneren Angele
genheiten anderer Staaten oder als Be
einträchtigung der Förderung des Frie
dens, der Zusammenarbeit und der 
freundschaftlichen Beziehungen zwi
schen Staaten und Nationen angesehen 
werden kann; 
(e) das Recht und die Pflicht der Staaten, 
Situationen nicht anzuerkennen, die 
durch Androhung oder Anwendung von 
Gewalt oder durch Handlungen herbeige
führt worden sind, die dem Grundsatz der 
Nichtintervention und Nichteinmischung 
zuwiderlaufen. 

3. Die in dieser Erklärung dargelegten 
Rechte und Pflichten hängen untereinander 
zusammen und stehen im Einklang mit der 
Charta. 

4. Diese Erklärung beeinträchtigt in keiner 
Weise das Recht der unter Kolonialherr
schaft, ausländischer Besetzung oder rassi
stischen Regimen stehenden Völker auf 
Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhän
gigkeit oder das Recht, im Einklang mit den 
Zielen und Grundsätzen der Charta Unter
stützung zu suchen und entgegenzunehmen. 

5. Diese Erklärung präjudiziert in keiner 
Weise die Bestimmungen der Charta. 

6. Diese Erklärung präjudiziert in keiner 
Weise Maßnahmen der Vereinten Nationen 
nach Kapitel V I und VI I der Charta. 
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